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Anlage A5 

Pönalisierung von Schlechtleistungen im Linienbündel 166/167 

Nr. Anforderung Vorfall 
Euro je 
Vorfall 

Ergänzungen 

1 Fahrzeug    

1.1 

Fahrzeugeinsatz ent-
sprechend den in Ka-
pitel 3 der LB be-
schriebenen Stan-
dards 

Einsatz eines, in ei-
nem Punkt, nicht den 
vereinbarten Stan-
dards entsprechenden 
Fahrzeugs 

100,00 pro Einsatztag 

1.2 

Fahrzeugeinsatz ent-
sprechend den in Ka-
pitel 3 der LB be-
schriebenen Stan-
dards 

Einsatz eines im meh-
reren Punkten nicht 
den vereinbarten Stan-
dards entsprechenden 
Fahrzeugs  

150,00 pro Einsatztag 

1.3 

Funktionierendes 
elektronisches Fahr-
kartenverkaufsgerät 
(gemäß Kapitel 3 der 
LB) 

nicht-funktionieren des 
elektronischen Fahr-
kartenverkaufsgeräts 

200,00  

1.4 

Haltewunschanmel-
dung und / oder „Wa-
gen hält“-Anzeige sind 
vorhanden und funktio-
nieren (gemäß Kapitel 
3 der LB) 

nicht-funktionieren / 
fehlende Halte-
wunschanmeldung 
und / oder „Wagen 
hält“-Anzeige 

100,00  

1.5 

Beschilderung des 
Fahrzeugs gemäß den 
Vorgaben in Kapitel 3 
der LB 

fehlende, unzu-
reichende, falsche Be-
schilderung eines 
Fahrzeugs 

100,00  

1.6 

Inneneinrichtung des 
Fahrzeugs weist keine 
gravierenden Schäden 
oder Verschmutzun-
gen auf (gemäß Kapi-
tel 3 der LB) 

gravierende Schadhaf-
tigkeit der Innenein-
richtung des Fahr-
zeugs oder gravie-
rende Verschmutzung 
im Fahrzeuginneren 

100,00 

Schäden: z.B. aufge-
schlitzte Sitze, Schmiere-
reien/Graffiti, defekte Hal-
testangen/-griffe, beschä-
digte Verkleidungen, gra-
vierende Defekte der In-
nenbeleuchtung – wie Aus-
fall für mehrere Sitzreihen 
etc. / Verschmutzungen: 
klebende/abfärbende 
Rückstände; übelriechende 
bzw. ekelerregende Ver-
schmutzungen 

2 Betriebsablauf    

2.1 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt   

Fahrtausfall (ganz 
oder auf Teilstrecken) 
ohne Ersatzbeförde-
rung 

500,00 

Als Fahrtausfall gelten: 
Fahrten mit einer Ver-
spätung größer der Zeit bis 
zur nächsten entsprechen-
den Folgefahrt; zu frühe 
Abfahrt von mindestens 1,5 
Min. an 3 aufeinander fol-
genden Haltestellen; Aus-
lassen von 3 regulär zu be-
dienenden Haltestellen 
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2.2 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt 

zu frühe Abfahrt an der 
Haltestelle (1-2 Halte-
stellen) 

250,00 
bei Abfahrt mindestens 1,5 
Min. vor Fahrplan 

2.3 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt 

verspätete Abfahrt an 
einer Haltestelle, ohne 
dass verkehrliche 
Gründe oder eine An-
schlussaufnahme dies 
erforderlich machen 

ab 10 Min.: 
50,00 

 
ab 30 Min.: 

100,00  

ab einer Verspätung größer 
der Zeit bis zur nächsten 
entsprechenden Folgefahrt: 
Wertung als Fahrtausfall 

2.4 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt 

Mehr als 10% der 
durchgeführten Fahr-
ten weisen eine mitt-
lere Verspätung von 
mehr als 5 Minuten 
auf.  

200,00 
je 0,1% 

Überschrei-
tung 

 

2.5 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt 

Nicht-Bedienen einer 
Haltestelle trotz ein- 
oder ausstiegswilliger 
Fahrgäste 

100,00 

für betroffene Fahrgäste ist 
eine Ersatzbeförderung si-
cher zu stellen, Haftung 
und Kostenlast beim Auf-
tragnehmer 

2.6 
Fahrpersonal ist stre-
ckenkundig (gemäß 
Kapitel 4.3 der LB) 

Einsatz streckenun-
kundigen Fahrperso-
nals 

250,00 Abweichen vom Linienweg 

2.7 
Fahrt wird gemäß 
Fahrplan durchgeführt 

Nicht-Bedienen einer 
Haltestelle, Abweichen 
vom Linienweg 

250,00  

2.8 
Sicherstellen eines An-
schlusses (gemäß Ka-
pitel 2.2 der LB) 

Nicht abwarten eines 
Anschlusses trotz Wei-
sung/Wartezeitver-
zeichnis 

250,00  

2.9 

Tragen ordnungsge-
mäßer Dienstkleidung 
gemäß Kapitel 4.1 der 
LB) 

Nicht vereinbarungs-
gemäße Kleidung des 
Fahrers 

50,00 
 

 

2.10 

Personal raucht nicht 
im Fahrzeug, auch 
keine „E-Zigaretten“ 
(gemäß Kapitel 4.2 der 
LB) 

Personal raucht im 
Fahrzeug 

100,00  

2.11 

Personal telefoniert 
nicht während der 
Fahrt (ohne Frei-
sprecheinrichtung) 
(gemäß Kapitel 4.2 der 
LB) 

Personal telefoniert 
während der Fahrt 
ohne Freisprechein-
richtung 

100,00 
nur kurze Dienstgespräche 
mit Freisprecheinrichtung 
zulässig 

2.12 

Personal nutzt das 
Handy nicht während 
der Fahrt (gemäß Ka-
pitel 4.2 der LB) 

Personal nutzt das 
Handy während der 
Fahrt 

100,00 z. B. SMS, Internet 

2.13 

Fahrpersonal leistet 
Hilfestellung für hilfs-
bedürftige Personen 
(gemäß Kapitel 4.1 der 
LB) 

unterlassene Hilfestel-
lung für hilfsbedürftige 
Personen 

100,00  
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2.14 
Pünktliche Betriebs-
aufnahme (vgl. § 18 
ÖDA) 

Betriebsaufnahme 
nicht termingerecht 
(vgl. § 18 ÖDA) 

5.000,00 pro Tag 

3 
Haltestellenausstat-
tung 

   

3.1 

aktueller Haltestellen-
fahrplan hängt an der 
Haltestelle gemäß Ka-
pitel 6.3 und 8.5 der 
LB 

fehlender (aktueller) 
Haltestellenfahrplan 

50,00 
bei Fristüberschreitung,  
Frist: ein Werktag nach 
Kenntnisnahme 

4 
Fahrgastinformation, 
Marketing, Vertrieb 

  
 

4.1 

Lieferung von Echt-
zeitinformationen ge-
mäß Kapitel 2.2.6 und 
3.3 o) der LB 

Lieferung der Echt-
zeitinformationen für 
weniger als 90 % aller 
Fahrten mit Bordrech-
ner (Kapitel 2.2.6 und 
3.3 o) der LB), bezo-
gen auf die Anzahl al-
ler Fahrten eines Mo-
nats 

1.500,00 
je Monat 

 

4.2 
Verwendung der Mar-
ketingmittel gemäß 
Kapitel 5 der LB 

Nicht vereinbarungs-
gemäße Verwendung 
von Marketingmitteln 
oder Unterlassung ver-
einbarter Aktionen 

500,00  
 

 

4.3 
Fahrpersonal stellt 
ordnungsgemäß Fahr-
scheine aus 

Fahrpersonal stellt fal-
sche oder gar keine 
Fahrscheine aus 

kein 
Ticketver-

kauf: 100,00 
 

4.4 Ständige Ticketprü-
fung der Fahrausweise 
durch das Fahrperso-
nal findet statt gemäß 
Kapitel 4.2 j) der Leis-
tungsbeschreibung 

Ständige Ticketprü-
fung der Fahrausweise 
durch das Fahrperso-
nal findet nicht statt 

100,00 je 
Fahrt 

 

4.5 Anforderungen an die 
Ticketsicherheit ge-
mäß Kapitel 6.1 c) der 
Leistungsbeschrei-
bung 

Fahrkartenverkauf ent-
spricht nicht den An-
forderungen an die Ti-
cketsicherheit 

500,00 je 
Monat 

ab dem 2. Monat 

4.6 Vollständige Informa-
tion der Auftraggeber 
oder benannter Dritte 
hinsichtlich planbarer 
Betriebsstörungen ge-
mäß Kapitel 2.2.3 c) 
der LB 

Nicht und nicht voll-
ständig gelieferte Mel-
dung hinsichtlich plan-
barer Betriebsstörun-
gen 

500,00  

4.7 Vollständige Informa-
tion der Auftraggeber 
oder benannter Dritte 
hinsichtlich nicht plan-
barer Betriebsstörun-
gen gemäß Kapitel 
2.2.3 e) der LB 

Nicht und nicht voll-
ständig gelieferte Mel-
dung hinsichtlich nicht 
planbarer Betriebsstö-
rungen 

100,00  



Pönalisierung  LB 166/167 – 2025-2027
 

Seite 4 von 4 

Nr. Anforderung Vorfall 
Euro je 
Vorfall 

Ergänzungen 

5 Diverses    

5.1 

Einhaltung der §§ 3, 6, 
7, 12 Abs. 2 und 13 
STFLG, auch durch 
Nachunternehmen  

Schuldhafter Verstoß 
gegen §§ 3, 6, 7, 12 
Abs. 2 und 13 STFLG, 
auch durch Nachunter-
nehmen  

Summe der 
Strafen max. 

10 % des 
Auftragswer-

tes 

 

5.2 

rechtzeitige Vorlage 
von Berichten gemäß 
Kapitel 2.1, 2.2.5, 
2.2.7, 8.2, 8.3 a), b), 
d), e), g), h), und i) der 
LB 

nicht rechtzeitige Vor-
lage von Berichten ge-
mäß Kapitel 2.1, 2.2.5, 
2.2.7, 8.2, 8.3 a), b), 
d), e), g), h), und i) der 
LB 

20,00 pro 
Tag (Mo-Fr) 

der Fristüber-
schreitung 

 

5.3 

rechtzeitige Vorlage 
von Schlussrechnun-
gen und Testaten ge-
mäß Kapitel 8.3 c) der 
LB und § 13 ÖDA 

nicht rechtzeitige Vor-
lage von Schlussrech-
nungen und Testaten 
gemäß Kapitel 8.3 c) 
der LB und § 13 ÖDA 

100,00 pro 
Tag (Mo-Fr) 

der Frist-
überschrei-

tung 

 

5.4 

rechtzeitige Vorlage 
der Fahrgastzählung 
gemäß Kapitel 8.4 der 
LB 

nicht rechtzeitige Vor-
lage der Fahrgastzäh-
lug gemäß Kapitel 8.4 
der LB 

50,00 pro 
Tag (Mo-Fr) 

der Frist-
überschrei-

tung 

 

5.5 

Durchführung einer 
Fahrgastzählung als 
Vollerhebung in einem 
vom Auftraggeber vor-
gegebenen Zeitraum 
gemäß Kapitel 8.4 der 
Leistungsbeschrei-
bung 

Nicht- oder nicht kom-
plett durchgeführte 
Fahrgastzählung in 
dem vom Auftraggeber 
vorgegebenen Zeit-
raum 

50,00 je nicht 
erhobener 

Fahrt inner-
halb des Er-
hebungszeit-

raums 

 

5.6 

Meldung des Unter-
auftragnehmers gem. 
Kapitel 2.1 der Leis-
tungsbeschreibung 

Eingesetzter Unterauf-
tragnehmer ist dem AT 
nicht gemeldet 

100,00 pro 
Tag (Mo-Fr) 

der Frist-
überschrei-

tung 

 

5.7 

Bearbeitungsfristen 
von Kundenbeschwer-
den gemäß Kapitel 8.6 
der Leistungsbeschrei-
bung werden eingehal-
ten 

Verstöße gegen Bear-
beitungsfristen von 
Kundenbeschwerden 

50,00 je Be-
schwerdefall 

 

5.8 

Einhaltung der per Eig-
nungsleihe als Anlage 
zum Vertrag aufge-
nommenen Erklärung, 
insbesondere Verwen-
dung der benannten 
Mittel bzw. in An-
spruch genommener 
Kapazitäten 

Verstoß gegen die per 
Eignungsleihe als An-
lage zum Vertrag auf-
genommenen Erklä-
rung, insbesondere 
Nichtverwendung der 
benannten Mittel bzw. 
in Anspruch genom-
mener Kapazitäten 

100,00 je 
Tag, ab dem 

32. Tag 
200,00 

Kann ab dem 90. Tag so-
wie nach Abmahnung zur 
außerordentlichen Kündi-
gung des Vertrags führen 

 


